
                                                                                                

 
 
 
 

Allgemeine Hinweise zur Unfallversicherung: 
 

• Melden Sie einen eingetretenen Unfall 
unverzüglich und lassen Sie sich ärztlich 
behandeln. Unfalltod ist bei manchen 
Versicherern bereits innerhalb 24 Stunden zu 
melden.  

• Sollten durch einen Unfall Dauerschäden 
verbleiben, ist der Anspruch auf 
Invaliditätsleistungen innerhalb von 12 
Monaten (bei einigen Versicherern gelten 
längere Fristen) schriftlich zu erheben. Wird 
diese Frist versäumt, erlischt der Anspruch 
auf eine Leistung.  

• Die meisten Versicherer unterscheiden 
zwischen handwerklicher und kaufmännischer 
Tätigkeit. Zeigen Sie deshalb einen 
Berufswechsel unverzüglich an. 

 


